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Betreff

Antrag der AfD-Fraktion: Parkkarte für medizinische Berufe

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5

23.06.2020: Hauptausschuss 
23.07.2020: Stadtrat 
08.09.2020: Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und digitale I 
27.10.2020: Hauptausschuss 
05.11.2020: Stadtrat

23.06.2020 
23.07.2020 
08.09.2020

kein Beschluss 
zurückgestellt

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Jennifer Zerrenner - siehe Anlage

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt. eine Parkkarte für Mitarbeiter von Praxen, Pflegediensten, Physio- und 
Ergotherapien und Einrichtungen, die in der mobilen Pflege tätig sind, zu erteilen. Die Parkkarte 
umfasst alle gebührenpflichtigen, öffentlichen Parkplätze und freies Parken ohne Zeiteinschränkung 
auf öffentlichen Parkflächen mit Zeiteinschränkung.

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

siehe Anlagen
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Betreff


wird behandelt in am


Vorlagen-Nr.
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für Stellungnahme zuständig
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□ ja □ nein


□ ja □ nein
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Seite 1 von 2


Stellungnahme der Verwaltung zum
Antrag auf einen Tagesordnungspunkt


zur Beratung in der Dezernenten-
beratung am _________________


Deckungsvorschlag umsetzbar


Sachkonto


Haushaltsmittel in laufendem
Haushaltsjahr _____ vorhanden


Stellungnahme der Verwaltung:


Haushaltsmittel erforderlich


Produkt


Untersachkonto


AfD-Fraktion 15.05.2020
StR-Antr-2020-03


Parkkarte medizinische Berufe


Stadtrat
2020054


02.07.2020


D3/32


18.05.2020


Es gibt eine Handlungsempfehlung der oberen Straßenverkehrsbehörde des Landes
Sachsen-Anhalt zur Verfahrensweise im Zusammenhang mit Sonderparkrechten während der
Corona-Pandemie. Danach können sich die ambulanten Pflegedienste um eine
Ausnahmegenehmigung, vorerst befristet bis zum 14.06.2020 bemühen. Die Erteilung der
entsprechenden Ausnahmen können beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld und bei der Stadt Köthen
(Anhalt) formlos beantragt werden. Die Stadt Köthen (Anhalt) erteilt ausschließlich
Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit Parkvorschriften an Parkscheinautomaten.


Für alle übrigen Ausnahmen ist der Landkreis zuständig.
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zur Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag auf einen Tagesordnungspunkt


Das Verfahren soll möglichst unkompliziert und zügig nach Antragstellung abgeschlossen werden,
um somit den aktuellen Erschwernissen durch die Corona-Pandemie Rechnung zu tragen.
Gleichfalls sind für die damit verbundenen verwaltungsbehördlichen Tätigkeiten entsprechende
Kosten nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zu erheben.


Das, dem Antrag zu entnehmende Anliegen wird grundsätzlich befürwortet, kann jedoch mangels
Zuständigkeit nicht umgesetzt werden. Der so formulierte Antrag läuft ins Leere.
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